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Höchstmaß zurück, so sind die Branddämme von 
neuem zu schließen.

(3) Gelüftete oder von Entlüftungsgasen bestri
chene Baue dürfen nur auf Anweisung des Werks
leiters wieder belegt werden.

5 .  V e r a n t w o r t l i c h k e i t  f ü r  d i e  B r a n d 
b e k ä m p f u n g

§ 323
(1) Der Werksleiter ist dafür verantwortlich, daß 

bei Ausbruch von Bränden unter und über Tage 
zweckentsprechende Maßnahmen zur Brandbe
kämpfung getroffen werden.

(2) Für den Brandschutz und die Brandbekämp
fung unter Tage ist die Anordnung vom 5. Juni 1952 
zur Verhütung und Bekämpfung von Grubenbrän
den auf Steinkohlengruben (GBl. S. 457) zu be
achten.

Abschnitt XVII. Markscheidewesen

1 .  G r u b e n b i l d

§ 324
(1) Von jedem Bergwerk muß ein Grubenbild in 

zwei Ausfertigungen vorhanden sein, von denen die 
eine bei der Technischen Bezirks-Bergbauinspek
tion, die andere auf dem Werk aufzubewahren ist.

(2) Die Kosten für die Anfertigungen und die 
regelmäßigen Nachtragungen der Grubenbilder tra
gen die Werke.

2 .  N a c h t r a g u n g  d e s  G r u b e n b i l d e s

§ 325
(1) Auf dem Grubenbild (§ 324) sind die Gruben

baue und die Gebirgsaufschlüsse mindestens vier
teljährlich nachzutragen. Dabei ist der Abbau nach 
seinem Stand am Ende des Vierteljahres anzu
geben. Tagesgegenstände, auf die der Gruben
betrieb Rücksicht nehmen muß, sind mindestens 
jährlich nachzutragen.

(2) Die Technische Bezirks-Bergbauinspektion 
kann kürzere Fristen anordnen oder die Fristen 
verlängern.

§ 326
Unverzüglich müssen auf dem Grubenbild auf

getragen werden:
a) die von der Technischen Bezirks-Bergbau

inspektion festgelegten Sicherheitspfeiler 
und Schutzbezirke,

b) Sprengstofflager über und unter Tage, vor
handene und vermutete Standwasser, Was
serdämme sowie Branddämme von wesent
licher sicherheitlicher Bedeutung,

c) anderes auf Verlangen der Technischen Be
zirks-Bergbauinspektion im Einzelfalle.

§ 327
(1) Die Grubenbaue sind, bevor sie unbefahrbar 

werden, markscheiderisch aufzunehmen.
(2) Die Lage von Bauen, die wider Erwarten un

befahrbar geworden sind, ist dem Markscheider 
möglichst genau anzugeben.

§ 328
Zum Schutze von Bauen an den Markscheiden 

(Betriebsgrenzen) muß das Nachbarwerk gestatten, 
daß seine Baue, die 50 m oder weniger von den 
Markscheiden (Betriebsgrenzen) entfernt sind, auf 
das Grubenbild des anderen Werkes aufgetragen 
werden.

§ 329
Wird der Betrieb einer Anlage eingestellt, so ist 

das Grubenbild vollständig nachzutragen und in 
allen Teilen und Unterlagen abzuschließen.

3. M a r k s c h e i d e r i s c h e  A n g a b e r  

§ 330
Baue an Markscheiden (Betriebsgrenzen), an 

Sicherheitspfeilern und Schutzbezirken dürfen nur 
nach besonderen Angaben des Markscheiders auf
gefahren werden.

4 .  V o l l s t ä n d i g k e i t  d e s  G r u b e n b i l d e s  

§ 331
(1) Der Werksleiter hat dem Markscheider alles, 

was auf dem Grubenbild dargestellt werden muß, 
schriftlich oder zeichnerisch mitzuteilen.

(2) Nach jeder Nachtragung des Grubenbildes hat 
sich der Werksleiter von der Vollständigkeit der 
Nachtragung zu überzeugen.

5. M a r k s c h e i d e z e i c h e n  

§ 332
Markscheiderische Festpunkte und Zeichen über 

und unter Tage dürfen durch Unbefugte weder be
seitigt noch in ihrer Lage verändert werden.

Abschnitt XVIII.

Besonderer Schutz der im Bergbau Beschäftigten

A. Beschäftigung der Arbeiter 

1. A l l g e m e i n e s  
§ 333

(1) Mit bergmännischen Arbeiten über und unter 
Tage dürfen nur Personen beschäftigt werden, die 
gemäß den Bestimmungen der Verordnung vom
25. Oktober 1951 zum Schutze der Arbeitskraft (GBl.
S. 957) nach dem Zeugnis eines mit den Arbeits
bedingungen im Bergbau vertrauten Arztes taug
lich sind.

(2) Personen mit körperlichen Schäden oder geisti
gen Mängeln dürfen nur mit solchen Arbeiten be
schäftigt werden, bei denen sie v/eder sich noch 
andere gefährden können.

(3) Über 60 Jahre alte Personen, die noch nie 
unter Tage beschäftigt waren, dürfen für den Unter
tagebetrieb nicht zugelassen werden. Arbeiter, die 
noch nicht unter Tage beschäftigt waren, müssen 
in einer vom Werksleiter festgesetzten Zeit mit be
triebserfahrenen Bergleuten zusammen arbeiten.


